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Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO); 

Öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmigung gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und  

5 BayBO 

 

Gemeinde:  Plattling 

Gemarkung:  Plattling 

Fl.Nr.: 562 

Bauvorhaben: Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in Holzbauweise mit Carport 

Bauherr:  Thomas Rinderer 

 

 

Das Landratsamt Deggendorf erlässt folgenden 

 

Bescheid: 

 

Für das oben bezeichnete Bauvorhaben wird die Baugenehmigung erteilt. Der Genehmigung 

liegen die mit Genehmigungsvermerk vom 06.11.2024 versehenen Zeichnungen und Beschrei-

bungen zugrunde. 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 

dem  

 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 

Postanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 

1. entweder schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

dieses Gerichts 
 

2. oder elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen. 

 

Die Klage muss jeweils den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 

des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-

dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 

in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Ab-

schriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 

keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechts-

behelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

(www.vgh.bayern.de). 

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Nach § 212a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.09.2004 

(BGBl I. S. 2414) hat die Anfechtungsklage eines Dritten keine aufschiebende Wirkung. 
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Die Monatsfrist wird mit dem Tag der Zustellung in Lauf gesetzt. Die Zustellung gilt mit 

dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt. 

 

Die Verfahrensakten mit den genehmigten Plänen können beim Landratsamt  

Deggendorf, Bauamt, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf, zu den üblichen Dienststunden 

eingesehen werden. 

 

 

Deggendorf, 06.11.2024 

Landratsamt Deggendorf 

gez. 

 

Bischoff 

Regierungsdirektorin 
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Bekanntmachung des Beteiligungsberichtes 2023 des Zweckverbandes  

Donau-Hafen Deggendorf 

 
 

 

 

Der Zweckverband Donau-Hafen Deggendorf hat gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 

über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. m. Art. 94 Abs. 3 Satz 1 der Gemein-

deordnung (GO) jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechts-

form des Privatrechts zu erstellen, wenn ihm mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines 

Unternehmens gehört. 

 

Entsprechend der gesetzlichen Regelung wurde der Beteiligungsbericht 2023 für die Josef 

Wallner Bayer. Schiffahrts- und Hafenbetriebs GmbH erstellt. 

 

Der Beteiligungsbericht kann gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 5 GO während der allgemeinen Dienst-

stunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Donau-Hafen Deggendorf, Wallnerlände 

9, 94469 Deggendorf, eingesehen werden. 

 

 

 

Deggendorf, den 11.11.2024 

 

Zweckverband Donau-Hafen Deggendorf 

 

gez. 

 

Bernd Sibler 

Verbandsvorsitzender  

Landrat  
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2023 

des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2024 den geprüften Jahresab-

schluss 2023 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZTS Plattling für das Wirtschafts-

jahr 2023 fest. Der Jahresgewinn in Höhe von 2.720.606,26 € wird auf neue Rechnung vor-

getragen. 

 

2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2023 ge-

prüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

  

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 

31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 so-

wie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-

den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckver-

bandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das 

Wirtschaftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen 

wir nach § 7 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 

 

 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 

den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt ins-

gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

  

Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandun-

gen. 

  

 

 München, 10.07.2024 

 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

 Helmut Wiedemann 

 Wirtschaftsprüfer 
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3. Der Jahresabschluss 2023 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 09.12.2024 

bis 20.12.2024 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes, Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Plattling, 24.10.2024 

 

Zweckverband für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 

 

 

gez. 

 

Bernd Sibler 

Verbandsvorsitzender 

Landrat 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2023 

des Kommunalunternehmens Abfallwirtschaft Donau-Wald, 

Anstalt des öffentlichen Rechts (kurz AKU Donau-Wald), Außernzell 

 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 10.09.2024 den geprüften Jahresabschluss 2023 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des AKU Donau-Wald KU für das Geschäfts-

jahr 2023 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 8.267,89 € wird mit dem Verlustvortrag 

verrechnet. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-

schluss 2023 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 

„Wir haben den Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen 

Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 

und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 

31.Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Abfall-

wirtschaft Donau-Wald, Anstalt des öffentlichen Rechts - AKU Donau-Wald, Außernzell, 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunter-

nehmens zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 

     Deggendorf, 28. Juni 2024 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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3. Der Jahresabschluss 2023 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 09.12.2024 

bis 20.12.2024 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 24.10.2024 

 

AKU Donau-Wald 

 

gez. 

 

Raimund Kneidinger 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Landrat 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2023 

des Kommunalunternehmens BBG Donau-Wald KU, 

Anstalt des öffentlichen Rechts, Außernzell 

 

 

1. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 10.09.2024 den geprüften Jahresabschluss 2023 

behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

 Der Verwaltungsrat stellt den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU für das Geschäfts-

jahr 2023 fest und der Jahresgewinn in Höhe von 79.069,06 € wird auf neue Rechnung vor-

getragen. 

 

2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kittl & Partner GmbH, Deggendorf, hat den Jahresab-

schluss 2023 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

  

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

„Wir haben den Jahresabschluss des BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für 

die Behandlung von Bioabfall und Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckver-

bands Abfallwirtschaft Donau-Wald, Außernzell, - bestehend aus der Bilanz zum 31. De-

zember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt der BBG Donau-Wald KU - Kommunalunternehmen für die Behandlung von Bioabfall 

und Grüngut Anstalt des öffentlichen Rechts des Zweckverbands Abfallwirtschaft Donau-

Wald, Außernzell, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 

geprüft. 

  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommunalunter-

nehmens zum 31. Dezember 2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 

Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Kommunalunternehmens. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 

 

Deggendorf, 28. Juni 2024 

 Dr. Kittl & Partner GmbH 

 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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3. Der Jahresabschluss 2023 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 09.12.2024 

bis 20.12.2024 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweck-

verbandes Abfallwirtschaft Donau-Wald, Gerhard-Neumüller-Weg 1, 94532 Außernzell, 

zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

 

Außernzell, 24.10.2024 

 

BBG Donau-Wald KU 

 

gez. 

Raimund Kneidinger 

Verwaltungsratsvorsitzender 

Landrat 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 

 

 

Name der Übung: 

Lagertraining – Beseitigen von Kampfmitteln im rückwärtigen Raum einer Divison 

 

 

Zeit: 

25.11.2024 bis 28.11.2024 

 

Übungsraum: 

Haselbach LK Straubing/Bogen 33U UQ 31265 30395 

Straßkichen LK Straubing/Bogen 33U UQ 32698 11125 

Lalling LK Deggendorf 33U UQ 64220 12016 

Langdorf LK Regen 33U UQ 64534 30561 

 

Schwerpunkte der Übung: 

 

Schwerpunkte der Übungshandlungen mit Kettenfahrzeugen sowie maß- und gewichtsüber-

schreitenden Rad-Kfz (Raum/Ort mit Koordinaten). 

Kolonnenmarsch Bogen – St 2139 A3 – Kreuz Deggendorf – A92 – B11 – Patersdorf – 

B11/85 – Zwieseler Str. – St 2135 – Regen StoÜbPI und wieder zurück. 

Ausweichstrecke,  

Kolonnenmarsch Bogen – St 2139 A3 – Kreuz Deggendorf – A92 – B11 – Ruselstraße – 

ST2135 – B11/85 . TZwieseler Straße – St 2135 – Regen StOÜbPI und wieder zurück. 

 

Raum/Ort/Koordinaten: 

Deggendorf (LK Deggendorf) 33 U UQ 50212 11734 

Stadt Regen (LK Regen) 33 U UQ 63377 25377 

 

Gesamtstärke der Truppe:  

30 Soldaten, 6 Fahrzeuge, 6 Radfahrzeuge 

 

Voraussichtliche sonstige Ballungsräume: 

Deggendorf (LK Deggendorf) 33 U UQ 50212 11734 

Stadt Regen (LK Regen) 33 U UQ 63377 25377 

 

Großraum- und Schwerlasttransport: 

LKW 15 t MIL GL A4 Multi FAS 

Fahrzeugart: TPz Fuchs 1 A8 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Luftfahrzeuge (ggf. Vermerk über LFZ und andere 

Nationen: 

 

Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken: 
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Übungsform mit Kurzcharakteristik: 

Die 3./PzPiBtl 4 wurde neu gegliedert und beübt sich im Rahmen der Teileinheit zur Durch-

führung eine Kfz-Marsch im Rahmen der LV/BV, sowie das Beziehen von Räumen. Das La-

gertraining zum Beseitigen von Kampfmitteln, wir nur auf dem StOÜbPI Regen durchgeführt. 

 

 

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. 

liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf 

die Strafbarkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 

 

Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. 

Zuwiderhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen 

als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden so-

wie die Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobi-

lienaufgaben – Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für 

die ausländischen Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 

 

Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die 

Jagdausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von 

der Übung zu verständigen. 

 

Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt 

Deggendorf unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

Deggendorf, den 31.10.2024 

LANDRATSAMT 

 

gez. 

 

Peterle 

Ltd. Regierungsdirektor 
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Kraftloserklärung 
 

 

 

 

 

Die Sparkassenbücher 

  

Nr. 3781793413 

Nr. 3781132885 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf werden gem. Art. 39 AGBGB hiermit für kraftlos  

erklärt. 

 

 

 

 

Deggendorf, 04.11.2024; 06.11.2024 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 

 

 


